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2012
Obligatorisch Wer ist 2012 schiesspflichtig?  

Samstag 12. Mai 8.30-11.30  Im Jahr nach der Rekrutenschule bis Jg. 1978
Samstag 16. Jun 8.30-11.30  Armeeangehörige, welche 2012 aus der Armee entlassen werden,
Samstag 11. Aug 8.30-11.30  sind nicht mehr schiesspflichtig.
Samstag 18. Aug 8.30-11.30  Armeeangehörige haben das obligatorische Programm 
Samstag 25. Aug 8.30-11.30  mit ihrer persönlichen Waffe zu schiessen.

Gewehrputzservice !
Überlassung der persönlichen Waffe zu Eigentum

Feldschiessen Wer mit dem Stgw 57 oder mit dem Stgw 90 ausgerüstet ist kann seine 
Samstag 14. Mai 13.30-16.00 persönliche Waffe behalten, sofern er in den letzten 3 Jahren vor der 
Samstag 28. Mai 9.00-11.30 Entlassung das Obligatorische und das Feldschiessen 300m je 
Sonntag 29. Mai 9.00-11.30 zweimal geschossen hat.

Wehrmänner, die mit dem Stgw 90 ausgerüstet sind, aber in der RS 
am Stgw 57 ausgebildet wurden, erhalten kein Stgw 90, sondern

auf Wunsch ein Stgw 57. 

Weitere Bedingungen:

Standblattausgabe bis Er musste mindestens 7 Jahre in der Armee eingeteilt sein.

1/2 Std vor Schluss der Übung. Er hat bei der Entlassung einen gültigen Waffenerwerbsschein 

Leistungsausweis und abzugeben.

Aufforderungsschreiben Für die Änderung und Kennzeichnung muss er einen Unkostenbeitrag 

 unbedingt mitbringen. entrichten: Stgw 57 Fr. 60.-, Stgw 90 Fr. 100.-.

Auskunft erteilt Paul Schneider ( 044 740 04 69) e-mail: sv.dietikon@gmx.ch,  www.schiessverein-dietikon.ch

Mach mit am Fäldschüüsse
und bring en Kolleg mit!


